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Vorlagefrage 

Sind unbefruchtete menschliche Eizellen, die im Wege der Par
thenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt wor
den sind und die im Unterschied zu befruchteten Eizellen ledig
lich pluripotente Zellen enthalten und nicht fähig sind, sich zu 
einem Menschen zu entwickeln, vom Begriff „menschliche Em
bryonen“ in Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44/EG ( 1 ) 
über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen 
umfasst? 

( 1 ) Richtline 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Juli 1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfin
dungen (ABl. L 213, S. 13). 
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Antragsgegner: Stefano Ossi, Commerzbank AG 

Vorlagefragen 

1. Kann von einem Zusammenhang zwischen verschiedenen 
Klagen im Sinne von Art. 6 Nr. 1 der Verordnung Nr. 

44/2001 ( 1 ) ausgegangen werden, wenn der Gegenstand der 
mit den beiden Klagen geltend gemachten Ansprüche und 
der Titel, auf dessen Grundlage die Rechtsansprüche geltend 
gemacht werden, verschieden sind und zwischen den An
sprüchen kein Abhängigkeitsverhältnis und keine rechtlich- 
logische Unvereinbarkeit besteht, die eventuelle Zuerkennung 
eines der beiden Ansprüche sich aber möglicherweise fak
tisch auf den Umfang des Interesses auswirken könnte, zu 
dessen Wahrung die andere Klage eingereicht worden ist? 

2. Kann das von Art. 23 Abs. 1 Buchst. a der genannten Ver
ordnung aufgestellte Schriftformerfordernis für eine Gerichts
standsklausel als erfüllt angesehen werden, wenn eine solche 
Klausel in dem einseitig von dem Emittenten einer Schuld
verschreibung erstellten Dokument (Information memorandum) 
enthalten ist, so dass die Gerichtsstandvereinbarung auf Strei
tigkeiten mit jedem nachfolgenden Erwerber dieser Obliga
tionen über deren Gültigkeit anwendbar ist, oder kann, wenn 
dies nicht der Fall ist, davon ausgegangen werden, dass die 
Aufnahme der Gerichtsstandsklausel in das Dokument zur 
Regelung einer Schuldverschreibung, die grenzüberschreitend 
gehandelt werden soll, eine internationalen Handelsbräuchen 
entsprechende Form im Sinne von Art. 23 Abs. 1 Buchst. c 
dieser Verordnung darstellt? 

3. Ist der in Art. 5 Nr. 1 der genannten Verordnung verwendete 
Ausdruck „Vertragsangelegenheit“ so zu verstehen, dass er 
sich ausschließlich auf Streitigkeiten bezieht, in denen vor 
Gericht die Rechtsbeziehung aus dem Vertrag geltend ge
macht werden soll, und auf eng mit dieser Rechtsbeziehung 
zusammenhängende Streitigkeiten oder erstreckt er sich auch 
auf Streitigkeiten, bei denen sich die Klagepartei, anstatt sich 
auf den Vertrag zu berufen, das Bestehen einer rechtsgültigen 
Vertragsbindung bestreitet und die Erstattung eines Betrags 
begehrt, der aufgrund eines Titels gezahlt worden ist, der 
nach ihrer Aussage ohne rechtlichen Wert ist? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
(ABl L 12, S. 1). 
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